
 

 

Auszug aus der Gemeindeordnung 
 
 

§ 30 
Verschwiegenheitspflicht 

 
(1) Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene hat, auch nach Beendigung seiner 
Tätigkeit, über die ihm dabei bekanntgewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur 
nach erforderlich, besonders vorgeschrieben, vom Rat beschlossen oder vom Bürgermeister ange-
ordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren. Ihrer Natur nach geheim sind insbesondere Angelegenheiten, 
deren Mitteilung an andere dem Gemeinwohl oder dem berechtigten Interesse einzelner Personen 
zuwiderlaufen würde. Er darf die Kenntnis vertraulicher Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. 
 
(2) Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene darf ohne Genehmigung über An-
gelegenheiten, über die er Verschwiegenheit zu wahren hat, weder vor Gericht noch außergerichtlich 
aussagen oder Erklärungen abgeben. 
 
(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem Woh-
le des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich 
gefährden oder erheblich erschweren würde. 
 
(4) Ist der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene Beteiligter in einem gerichtlichen 
Verfahren oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen dienen, so darf 
die Genehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nur versagt 
werden, wenn ein zwingendes öffentliches Interesse dies erfordert. Wird sie versagt, so ist der Schutz 
zu gewähren, den die öffentlichen Interessen zulassen. 
 
(5) Die Genehmigung erteilt bei den vom Rat zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein  
Ehrenamt Berufenen der Rat, im Übrigen der Bürgermeister. 
 
(6) Wer die Pflichten nach Absatz 1 oder 2 verletzt, kann zur Verantwortung gezogen werden. Soweit 
die Tat nicht mit Strafe bedroht ist, gilt § 29 Abs. 3 entsprechend. 
 
 

§ 31 
Ausschließungsgründe 

 
(1) Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene darf weder beratend noch ent-
scheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit 
 
1. ihm selbst, 
2. einem seiner Angehörigen, 
3. einer von ihm Kraft Gesetzes oder Kraft Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen 

Person 
 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Unmittelbar ist der Vorteil oder Nachteil, wenn 
die Entscheidung eine natürliche oder juristische Person direkt berührt. 
 
(2) Das Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn der Betreffende 
 
1. bei einer natürlichen Person, einer juristischen Person oder einer Vereinigung, der die Ent-

scheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, gegen Entgelt beschäftigt 
ist und nach den tatsächlichen Umständen, insbesondere der Art seiner Beschäftigung, ein In-
teressenwiderstreit anzunehmen ist, 

2. Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs einer juristischen 
Person oder einer Vereinigung ist, der die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann, es sei denn, er gehört den genannten Organen als Vertreter oder auf 
Vorschlag der Gemeinde an, 

3. in anderer als öffentlicher Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben hat 
oder sonst tätig geworden ist. 

 

 



 

 

(3) Die Mitwirkungsverbote der Absätze 1 und 2 gelten nicht, 
 
1. wenn der Vorteil oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölke-

rungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt wer-
den, 

2. bei Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder in ein Ehrenamt und für die Abberufung 
aus solchen Tätigkeiten, 

3. bei Wahlen, Wiederwahlen und Abberufungen nach § 71, es sei denn, der Betreffende selbst 
steht zur Wahl, 

4. bei Beschlüssen eines Kollegialorgans, durch die jemand als Vertreter der Gemeinde in Or-
gane der in Absatz 2 Nr. 2 genannten Art entsandt oder aus ihnen abberufen wird; 
das gilt auch für Beschlüsse, durch die Vorschläge zur Berufung in solche Organe gemacht 
werden, 

5. bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in der Vertretung einer anderen Gebietskörperschaft oder 
deren Ausschüssen, wenn ihr durch die Entscheidung ein Vorteil oder Nachteil erwachsen 
kann. 

 
(4) Wer annehmen muß, nach Absatz 1 oder 2 von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den 
Ausschließungsgrund unaufgefordert der zuständigen Stelle anzuzeigen und den Sitzungsraum zu 
verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann er sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sit-
zungsraumes aufhalten. Für die Entscheidung in Fällen, in denen der Ausschluss streitig bleibt, ist bei 
Mitgliedern eines Kollegialorgans dieses, sonst der Bürgermeister zuständig. Verstöße gegen die Of-
fenbarungspflicht sind von dem Kollegialorgan durch Beschluss, vom Bürgermeister durch einen 
schriftlichen Bescheid festzustellen. 
 
(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, des § 72, des § 93 Abs. 5, § 103 Abs. 7 und des § 104 
Abs. 3 sind 
 
1. der Ehegatte oder die eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene Lebenspartner, 
2. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie sowie durch Annahme als Kind verbundene 

Personen, 
3. Geschwister, 
4. Kinder der Geschwister, 
5. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
6. eingetragene Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der 

eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, 
7. Geschwister der Eltern. 
 
Die unter den Nummern 1, 2, 5 und 6 genannten Personen gelten nicht als Angehörige, wenn die Ehe 
rechtswirksam geschieden oder aufgehoben ist oder die Lebenspartnerschaft aufgehoben ist. 
 
(6) Die Mitwirkung eines wegen Befangenheit Betroffenen kann nach Beendigung der Abstimmung nur 
geltend gemacht werden, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war. 

 
 

§ 32 
Treupflicht 

 
(1) Inhaber eines Ehrenamtes haben eine besondere Treupflicht gegenüber der Gemeinde. Sie dürfen 
Ansprüche anderer gegen die Gemeinde nicht geltend machen, es sei denn, dass sie als gesetzliche 
Vertreter handeln. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich Tätige, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Zusammenhang steht. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet bei den vom Rat zu 
ehrenamtlicher Tätigkeit Berufenen der Rat, im Übrigen der Bürgermeister. 

 
 
 
 
 
 



 

 

§ 43 
Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder 

 
 
(1) Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, in ihrer Tätigkeit ausschließlich nach dem Gesetz und ihrer freien, 
nur durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung zu handeln; sie sind an Aufträge 
nicht gebunden. 
 
(2) Für die Tätigkeit als  Ratsmitglied, Mitglied einer Bezirksvertretung oder Mitglied eines Ausschusses 
gelten die Vorschriften der §§ 30 bis 32 mit folgenden Maßgaben entsprechend: 
 
1. Die Pflicht zur Verschwiegenheit kann ihnen gegenüber nicht vom Bürgermeister angeordnet 

werden; 
2. die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, erteilt bei Ratsmitgliedern der Rat, bei Mitgliedern der 

Bezirksvertretungen die Bezirksvertretung und bei Ausschussmitgliedern der Ausschuss; 
3. die Offenbarungspflicht über Ausschließungsgründe besteht bei Ratsmitgliedern gegenüber dem 

Bürgermeister, bei Mitgliedern der Bezirksvertretungen gegenüber dem Bezirksvorsteher und bei 
Ausschussmitgliedern gegenüber dem Ausschussvorsitzenden vor Eintritt in die Verhandlung; 

4. über Ausschließungsgründe entscheidet bei Ratsmitgliedern der Rat, bei Mitgliedern der Bezirks-
vertretungen die Bezirksvertretung, bei Ausschussmitgliedern der Ausschuss; 

5. ein Verstoß gegen die Offenbarungspflicht wird vom Rat, von der Bezirksvertretung bezie-
hungsweise vom Ausschuss durch Beschluss festgestellt; 

6. Mitglieder der Bezirksvertretungen sowie sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner als 
Mitglieder von Ausschüssen können Ansprüche anderer gegen die Gemeinde nur dann nicht gel-
tend machen, wenn diese im Zusammenhang mit ihren Aufgaben stehen; ob diese Vorausset-
zungen vorliegen, entscheidet die Bezirksvertretung beziehungsweise der Ausschuss. 

 
(3) Die Ratsmitglieder und Mitglieder der Ausschüsse müssen gegenüber dem Bürgermeister, die 
Mitglieder einer Bezirksvertretung gegenüber dem Bezirksvorsteher Auskunft über ihre wirtschaftli-
chen und persönlichen Verhältnisse geben, soweit das für die Ausübung ihres Mandats von Bedeu-
tung sein kann. Die näheren Einzelheiten regelt der Rat. Die Auskunft ist vertraulich zu behandeln.  
Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten können 
veröffentlicht werden. Nach Ablauf der Wahlperiode sind die gespeicherten Daten der ausgeschiede-
nen Mitglieder zu löschen. 
 
(4) Erleidet die Gemeinde infolge eines Beschlusses des Rates einen Schaden, so haften die Rats-
mitglieder, wenn sie 
 
a)  in vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung ihrer Pflicht gehandelt haben, 
b) bei der Beschlussfassung mitgewirkt haben, obwohl sie nach dem Gesetz hiervon ausge-

schlossen waren und ihnen der Ausschließungsgrund bekannt war, 
c) der Bewilligung von Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt haben, für die das Gesetz 

oder die Haushaltssatzung eine Ermächtigung nicht vorsieht, wenn nicht gleichzeitig die er-
forderlichen Deckungsmittel bereitgestellt werden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Auszug aus der Hauptsatzung 
 
 

§ 22 
Verträge der Stadt mit den Rats-, Ausschuss-, Bezirksvertretungsmitgliedern und  
direkt gewählten Integrationsratsmitgliedern sowie mit den leitenden Dienstkräften 

 
(1) Verträge der Stadt mit den Rats-,  Ausschuss-, Bezirksvertretungsmitgliedern und direkt gewähl-
ten Integrationsratsmitgliedern sowie mit den leitenden Dienstkräften bedürfen der Genehmigung 
durch den Rat. Sie bedürfen dieser Genehmigung nicht, wenn 
 
1. sie zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören und die in ihnen festgelegte Ge-

genleistung den Betrag von 1.000 EUR im Einzelfall nicht übersteigt, 
2. sie die Benutzung städtischer Anstalten oder Einrichtungen zum Inhalt haben, 
3. sie aufgrund öffentlicher Ausschreibung nach Genehmigung durch einen Ausschuss abge-

schlossen werden oder 
4. sie die Beauftragung als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt betreffen und sich die Gegenleistung 

nach gesetzlichen Gebührensätzen richtet. 
 
(2) Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Bestimmung sind neben dem Oberbürgermeister/der Ober-
bürgermeisterin die Beigeordneten und die Leiterin/der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. 

 
 
 

Auszug aus dem StGB 
 
 

§ 108 e 
Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern 

 
(1) Wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vor-
teil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
dass er bei der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vor-
nehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen 
ungerechtfertigten Vorteil für dieses Mitglied oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, ver-
spricht oder gewährt, dass es bei der Wahrnehmung seines  
Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse. 
 
(3) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitgliedern gleich stehen Mitglieder  
 
1. einer Volksvertretung einer kommunalen Gebietskörperschaft, 
2. eines in unmittelbarer und allgemeiner Wahl gewählten Gremiums einer für ein Teilgebiet 

eines Landes oder einer kommunalen Gebietskörperschaft gebildeten Verwaltungseinheit, 
3. der Bundesversammlung, 
4. des Europäischen Parlaments, 
5. einer parlamentarischen Versammlung einer internationalen Organisation und 
6. eines Gesetzgebungsorgans eines ausländischen Staates. 
 
(4) Ein ungerechtfertigter Vorteil liegt insbesondere nicht vor, wenn die Annahme des Vorteils im Ein-
klang mit den für die Rechtsstellung des Mitglieds maßgeblichen Vorschriften steht. Keinen unge-
rechtfertigten Vorteil stellen dar  
 
1. ein politisches Mandat oder eine politische Funktion sowie 
2. eine nach dem Parteiengesetz oder entsprechenden Gesetzen zulässige Spende. 
 
(5) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, Rech-
te aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen 
oder zu stimmen, aberkennen. 


